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§ 32 NÖ ROG 2014 Regelung der
Verkehrserschließung

 NÖ ROG 2014 - NÖ Raumordnungsgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2023

(1) Bei der Regelung der Verkehrserschließung ist die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Anrainer und die

umweltgerechte Abwicklung des Verkehrs zu berücksichtigen. Die Regelung erfolgt insbesonders durch die Festlegung

von Straßenfluchtlinien und vorderen Baufluchtlinien.

(2) Die Straßen uchtlinien sind für Straßenseiten, an denen bereits die Mehrzahl der angrenzenden Bauplätze bebaut

ist, nach den in der Natur bestehenden Straßengrundgrenzen festzulegen.

Ist die Mehrzahl der angrenzenden Bauplätze

- noch nicht bebaut oder

- lassen die gegenwärtigen oder absehbaren Verkehrserfordernisse die Festlegung der Straßen uchtlinien an den in

der Natur bestehenden Straßengrundgrenzen nicht zu,

dann ist bei der Festlegung der Straßenfluchtlinien darauf zu achten, dass

- die Verkehrs ächen eine verkehrsgerechte Linienführung und eine dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen

notwendige Breite aufweisen,

- Dämme oder Hochstraßen sowie fünf- oder mehrstrahlige Kreuzungen nach Möglichkeit vermieden werden und

- der Abstand der Kreuzungen voneinander bei Hauptverkehrsstraßen 250 m und bei Sammel- oder

Geschäftsstraßen 60 m nicht unterschreitet.

Werden keine vorderen Bau uchtlinien festgelegt, ist bei der Bestimmung der Straßen uchtlinien § 31 Abs. 6 2. Satz

sinngemäß anzuwenden.

(3) Am Ende von Sackgassen sind, wenn es ihre Länge und Breite erfordert, Umkehrplätze mit einer Mindestbreite von

12,50 m anzuordnen.

(4) Die Straßenfluchtlinien sind an den Straßenkreuzungen so festzulegen, dass

- die von den Einmündungswinkeln und dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen bestimmten Mindestradien

eingehalten werden und

- die erforderlichen Mindestsichtweiten gewährleistet sind.
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(5) Die Entfernung der Straßen uchtlinien voneinander hat dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen zu entsprechen

und muss zwischen Baulandflächen mindestens, ausgenommen im Fall des Abs. 2, erster Satz, betragen bei:

1. Hauptverkehrsstraßen 14 m

das sind ö entliche Verkehrs ächen, die sowohl dem Quell- und Zielverkehr als auch dem überörtlichen

Durchgangsverkehr dienen; sie bestehen in der Regel aus 2 Fahr- und 2 Parkstreifen sowie den beidseitigen

Gehsteigen;

2. Sammel- oder Geschäftsstraßen 11,50 m

das sind ö entliche Verkehrs ächen, die neben dem Quell- und Zielverkehr dem Verkehr zwischen

Aufschließungs- und Hauptverkehrsstraßen dienen; sie bestehen in der Regel aus 2 Fahr- und einem

Parkstreifen sowie den beidseitigen Gehsteigen;

3. Aufschließungsstraßen 8,50 m

das sind ö entliche Verkehrs ächen, die ausschließlich dem Verkehr dienen, dessen Quellen und Ziele

innerhalb dieser Straßen liegen; sie bestehen in der Regel aus 2 Fahrstreifen und den beidseitigen Gehsteigen;

4. Wohnsiedlungsstraßen 6 m

das sind ö entliche Verkehrs ächen von gegenwärtig und absehbar geringer Verkehrsbedeutung für den

gemischten Fahrzeug- und Fußgeherverkehr; sie dienen ausschließlich dem Verkehr, dessen Quellen und Ziele

innerhalb dieser Straßen liegen; auf ihnen soll der Verkehr beruhigt werden;

5. Wohnwegen 4

m

das sind ö entliche Verkehrs ächen, die der Aufschließung von Bauplätzen für Fußgänger sowie den

Einsatzfahrzeugen dienen;

6. Gehwegen 2

m

das sind ö entliche Verkehrs ächen, die nicht der Aufschließung von Bauplätzen sondern nur dem

Fußgängerverkehr dienen.

Die Breite der Gehsteige ist nach dem Fußgängeraufkommen zu bemessen und muss mindestens 1,25 m

betragen.

(6) Durch einen Wohnweg dürfen Bauplätze unter Bedachtnahme auf die Bebauungsweise dann aufgeschlossen

werden, wenn

- keine höhere als die Bauklasse II festgelegt ist,

- der Wohnweg mindestens 2,50 m breit befestigt ist,

- die größte Entfernung der Eingänge der Wohngebäude von der nächsten Straße 120 m nicht überschreitet,

- in der Nähe des Beginns des Wohnweges die für die Anrainer notwendigen Abstellanlagen vorgesehen werden und

- die Wohngebäude auf allen durch den Wohnweg erschlossenen Grundstücken zusammen höchstens 25

Wohneinheiten umfassen.

(7) Steigungen dürfen bei neugeplanten



- Hauptverkehrsstraßen, sofern die überörtliche Planung nichts anderes vorsieht, höchstens 7 %,

- Sammel- oder Geschäftsstraßen höchstens 10 %,

- übrigen Straßen höchstens 12 %

betragen.

Das Längsprofil der einmündenden Straße hat stetig an das Querprofil der übergeordneten Straße anzuschließen.

Die Länge des für den Ausgleich verschiedener Steigungen erforderlichen Ausrundungsbogens darf 20 m nicht

unterschreiten.

(8) Von den Bestimmungen der Abs. 5, 7 und 12 darf abgewichen werden, wenn es

- zur Ortsbildgestaltung in Schutzzonen und in erhaltungswürdigen Altortgebieten sowie für Ortsbereiche, in

welchen der Baubestand zu mehr als 70 % aus der Zeit vor 1945 stammt, oder

- aufgrund der schwierigen Geländeverhältnisse oder

- zur Errichtung von Straßenkreuzungsbauwerken (z. B. Kreisverkehr)

erforderlich ist oder

- sich um zusätzliche, für die Aufschließung nicht erforderliche, öffentliche Verkehrsflächen handelt.

(9) Wenn Bauwerke als Verkehrserreger wirken, sind in zweckentsprechender Entfernung die erforderlichen

Verkehrsflächen für den ruhenden Verkehr vorzusehen.

(10) Sind Fußgängerzonen vorgesehen, dann ist der Zulieferverkehr nach Möglichkeit über rückwärtige

Grundstückszufahrten heranzuführen. Die Zufahrt von Einsatzfahrzeugen ist zu gewährleisten. Gehsteige sind nicht

erforderlich.

(11) Bauland an Umfahrungsstraßen, bei denen Ausfahrten aus Verkehrssicherheitsgründen nicht einmünden dürfen,

ist durch Begleitstraßen aufzuschließen.

Die Straßenfluchtlinien sind nach den Begleitstraßen festzulegen.

(12) Bei der Festlegung von Straßen uchtlinien ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Eigentümer der angrenzenden

Grundstücke durch künftig entstehende Verp ichtungen zur Grundabtretung für Verkehrs ächen (§ 12 NÖ BO 2014,

LGBl. Nr. 1/2015) im gleichen Ausmaß belastet werden.

(13) Zur Verbesserung der Wohnqualität dürfen besonders gestaltete und von den übrigen Verkehrs ächen baulich

abgegrenzte Wohnstraßen vorgesehen werden. Der Verkehr ist auf diesen eingeschränkt.

(14) Vorstehende Aufschließungsregeln gelten – unbeschadet besonderer straßenrechtlicher Vorschriften – sinngemäß

auch für die Regelung der Errichtung von Bauwerken an öffentlichen Verkehrsflächen im Grünland.
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